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UNIVERSITÄT STUTTGART 20. Dezember 1973
Der Rektor

Wahlordnun g
für die Wahlen zum

Großen Senat, Senat und zu den Fakultäten

Aufgrund von $ 25 Abs. 1 HSchG erlasse ich mit Zustimmung des Kultus-

ministeriums vom 11.12.1973 Nr. H 7004-2/1 folgende Wahlordnung:

Teil A Großer Senat und Senat (Seite 3 bis 30)

Teil B Fakultäten (Seite 31 bis 37)

Inhaltsübersicht
5553555555323

Teil A Großer Senat und Senat

I. Wahlsrunésätze Endgültiger Abschluß des
Wählerverzeichnisses

1 Wahlmodi ;iw sous Wahlbenachrichtigung
&lt; Verpflichtung zur organisa-

torischen Mitarbeit Wahlvorschläge

3 Wahlrecht und Wählbarkeit Prüfung der Wahlvorschläge
Bekanntmachung der Wahl-
vorschlägeAmtszeit und Zeitpunkt der Wahl
Wahlräume

Stimmzettel und Wahlum-
$ 5 V¥ahldauer und gemeinsame schläge

Durchführung von mehreren
Wahlen

S 4 Wahltermin

V. Wahldurchfiihrung

Wahlorpane $ 21 Ausübung des Wahlrechts

$ 22 Ordnung im Wahlraum

$ 23 Stimmabgabe
$ 25 SchluB der Abstimmung

Wahlorgane
Warileiter

WahlausschuB
FII 5

Aufgsben óes Mahlausschusses VI. Ermittlung, Feststellung und

Bekanntmachung der Abstimmungs-

und Wahlergebnisse

$ 25 Ort und Zeit der Ermitt-
lung des Abstimmungs- und

Auflegung des Wähler- Wahlergebnisses
Verzeichnisses § 26 Ermittlung der Wahlbe-
Berichtigung des Wähler - teiligung
verzeichnisses

jzanntmachung der Wahlen
Wählerverzeichnis
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$ 27 Ungültige Stimmzettel
$ 28 Ungültige Stimmen
$ 29 Feststellung des Abstimmungsergebnisses

30 Verhältniswahl: Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge
31 Verhältniswahl: Verteilung der Sitze auf die einzelnen Bewerber

32 Mehrheitswahl: Verteilung der Sitze auf die einzelnen Bewerber

33 Wahlniederschrift

34 Bekanntmachung des Wahlergebnisses
35 Nachrücken von Ersatzmitgliedern

DDODt»&amp;»t»wu»

36 Ergünzungswahlen

VII. Wahlprüfung

§ 37 Wahlpriifung

Teil B Fakultäten

S 38 Wahlgrundsätze $ 45 Wahlvorschläge
$ 39 Amtszeit und Zeitpunkt 8 46 Wahlrecht und Wühlbar-

der Wahlen keit

$ 40 Wahlorgane $ 47 Stimmzettel
$ 41 Zusammensetzung der S 48 Durchführung der Wahl

Fakultäten $ 49 Gültigkeit der Wahl

$ 52 EE der $ 50 Wahlprifung
$ 43 Villerverzeichnis $ 51 Anzuwendende Bestimmungen:

$ 44 Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses

Schlu8bestimmungen

$ 52 Bestimmung von Fristen

§ 53 Aulerkrafttreten der bisherigen Wahlordnung
§ 54 Inkrafttreten ;
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Teil A Großer Senat und Senat

Wahlgrundsätze
====-====-===

$1 Wahlmodus

(1)

(2)

$3

(1)

Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl

durchgeführt ($ 25 Abs. 1 HSchG). Die Wahlen sind all-

gemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim.

Verpflichtung zur organisatorischen Mitarbeit

Die Fachbereiche, Institute und übrigen Universit&amp;tsein-

richtungen wirken bei der Organisation der Wahl mit und

stellen im Bedarfsfall Räume und Personal zur Verfügung.

Alle Mitglieder der Universität sind verpflichtet, auf

Anforderung des Wahlleiters bei der Vorbereitung und

der Durchführung der Wahl mitzuarbeiten.

Wahlrecht und Wählbarkeit

Wahlberechtigt und wählbar sind alle die in $ 11 Abs. 1

Ziffer 1 - 4 und 6 HSchG aufgeführten und die ihnen

nach $ 11 Abs. 2 HSchG gleichgestellten Personen, die

am Tage der Bekanntmachung der Wahl Mitglieder der

Universität oder ihnen gleichgestellt und in das

Wählerverzeichnis eingetragen sind.
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(2) Gewählte Mitglieder der Universität, welche kraft Amtes

Mitglied des Großen Senats oder Senats sind, üben ihr

Wahlmandat in der Zeit während sie kraft Amtes Mitglied

eines dieser beiden Gremien sind, nicht aus.

II. Amtszeit und Zeitpunkt der Wahl

$5 Wahltermin

Die Amtszeit der Mitglieder des Großen Senats und Senats

beginnt jeweils am 1. April. Die Wahl erfolgt im vorher-

gehenden Semester. Der Rektor legt den Wahltermin fest.

$5 Wahldauer und gemeinsame Durchführung von mehreren

Wanlen

(1) Die Wahl findet an drei aufeinanderfolgenden Vorlesungs-

tagen jeweils von 9.00 - 16.00 Uhr statt.

(2) Die Wahlen zum Senat, Großen Senat und Studentenparlament

werden zusammen durchgeführt. Die Wahlorgane nach $ 6 WO

sind für die Wahl zum Senat und GroBen Senat identisch.

Ill. Wanlorgane

$6 Wahlorgane

Wahlorgane sind der Wahlleiter und der WahlausschuB.

57 Wahlleiter

Wahlleiter ist der Rektor. Zur Erledigung seiner Aufgaben

bestellt er einen Wahlbeauftragten.
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$ 8  WahlausschuB

(1) Der Wahlausschuß besteht aus zwei vom Rektor bestellten

Mitgliedern und dem Wahlbeauftragten. Für die Mitglieder

des Wahlausschusses sind gleichzeitig Stellvertreter zu

bestellen,

(2) Wahlbewerber kónnen nicht Mitglieder oder Stellvertreter

des Wahlausschusses sein. Die Mitglieder des Wahlausschus-

ses und deren Stellvertreter werden aus dem Kreis der

Universitütsmitglieder bestellt.

(3) Die Mitglieder des Wahlausschusses und ihre Stellvertreter

werden vom Rektor auf gewissenhafte und unparteiische Er-

füllung ihrer Aufgaben verpflichtet.

$9 Aufgaben des Wahlausschusses

Der Wahlausschuf führt zusammen mit dem Wahlleiter die

Gesamtaufsicht über die Wahl und sichert die technische

Vorbereitung und Durchführung.

IV. Wahlvorbereitung$ 10 BekanntmachungderWahlenDer Wahlleiter hat spätestens am 35. Tag vor dem Beginn

der Wahl diese durch Anschlag bekanntzumachen. Die Be-

kanntmachung muß enthalten:

1. Die Wahltage;

2. Die Abstimmungszeit;

3. Die Lage der Wahlräume;
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4. Die Zahl der von den einzelnen Wählergruppen zu

wählenden Mitglieder;

5. Daß aufgrund von Wahlvorschlägen unter Berücksichti-

gung der Grundsätze der Verhältniswahl bzw. der Mehr-

heitswahl gewählt wird ($ 25 Abs. 1 Satz 4 HSchG);

6. Die Aufforderung, spätestens am 17. Tag vor dem

ersten Wahltag Wahlvorschläge (s. $ 16 WO) beim

Wahlleiter einzureichen, wobei Form und Hinweise

auf den Inhalt der Wahlvorschläge anzugeben sind;

7. Daß nur durch persönliche Stimmabgabe im Wahlraum

gewählt werden kann und daß jeweils nur mit amtli-

chen Stiumzetteln abgestimmt werden darf;

8. Daß nur wählen kann, wer in das Wählerverzeichnis

eingetragen ist bzw. eine Wahlbenachrichtigung er-

halten hat;

9. Daß Studenten mit dem Studentenausweis, versehen mit

der gültigen Semestermarke, wählen können;

10. Daß ein Wahlberechtigter, der verschiedenen Wahlgruppen

angehört, nur in einer Gruppe wahlberechtigt ist, und

11. einen Hinweis auf Ort und Zeit der Auslegung des Wäh-

lerverzeichnisses (s. $ 12 WO).

$ 11 Wzhlerverzeichnis

(1) Das Wünlerverzeichnis wird vom Wahlleiter aufgestellt.

(2) In das WZhlerverzeichnis werden alle Wahlberechtigten

getrennt nach Wühlergruppen, mit Ausnahme der wahlbe-

rechtigten Studenten, eingetragen. Wahlberechtigte, die

verschiedenen Wahlgruppen angehôren, werden nur bei einer

Wahlgruppe eingetragen.
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-7-

(3) Das Wählerverzeichnis muß Spalten für. folgende Angaben

(4)

(5)

^

enthalten:

1. Lfd. Nummer;

2. Familienname;

35. Vorname;

4. Auts- oder Berufsbezeichaung;

S. Institutszugehürigkeit;

6. Gruppenzugehôrigkeit;
7. Vermerk für Stimmabgabe: Großer Senat;

8. Vermerk für Stimmabgabe: Senat;

9, Bemerkungen.

Für die Wahl zum Großen Senat und Senat wird ein einheit-

liches Wählerverzeichnis für jede Wählergruppe aufgestellt.

Das Wählerverzeichnis ist vor der Auflegung vorläufig abzu-

schließen und vom Wahlausschuß unter Angabe des Datums als

richtig und vollständig zu beurkunden. Die Beurkundung ist

am Schluß der Eintragung zu vollziehen.

Die Eintragung eines Universitätsmitglieds oder einer der

ihm gem. $ 11 Abs. 2 HSchG gleichgestellten Person in das

Wühlerverzeichnis kann nicht mehr vorgenommen werden, wenn

die Einstellung, die Ernennung oder die Aufnahme der Tätig-

keit an der Universität nach dem vorläufigen Abschluß

des Wählerverzeichnisses erfolgt. Ändert sich die Zuge-

hörigkeit eines Wahlberechtigten zu einer Wählergruppe

nach dem vorläufigen Abschluß des Wählerverzeichnisses,

so übt er das Wahlrecht in der Gruppe aus, der er bis

zu diesem Zeitpunkt angehörte.
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(1)

(2)

$ 13

(1)

(2)

8.

Auflegung des Wählerverzeichnisses

Das Wühlerverzeichnis ist mindestens am 17. Tag vor dem

ersten Wahltag wührend der Dienststunden beim Rektoramt

für 7 Tage zur Einsicht durch die Universitatsmitglieder

und der nach $ 11 Abs. 2 HSchG gleichgestellten Personen

aufzulegen.

Die Auflegung ist in die Wahlbekanntmachung mitaufzunehmen

und muß folgendes enthalten:

1. Wo, wie lange und während welcher Stunden das Verzeich-

nis zur Einsicht aufgelegt ist,

2. bis zu welchem Zeitpunkt und bei welcher Stelle Berichti-

gungen oder Ergänzungen beantragt werden können,

3. daß nur wählen darf, wer in dem Wählerverzeichnis einge-

tragen ist,

4, daß nach Ablauf der Auflegungsfrist ein Antrag auf Be-

richtigung oder Ergänzung des Wählerverzeichnisses nicht

mehr zulässig ist.

Berichtigung des Wählerverzeichnisses

Das Wählerverzeichnis kann bis züm Ablauf der Auflegungs-

frist von Amts wegen berichtigt oder ergänzt werden.

Jedes Universitätsmitglied bzw. eine nach $ 11 Abs. 2 HSchG

gleichgestellte Person, die das Wählerverzeichnis für

unrichtig oder unvollständig hält, kann dessen Berichti-

gung während der Dauer der Auflegung beantragen. Es hat

die erforderlichen Beweise beizubringen, sofern die be-

haupteten Tatsachen nicht amtsbekannt oder offenkundig

sind. Der Antrag ist schriftlich zu stellen. Über den

Berichtigungsantrag entscheidet der Wahlleiter. Den
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(3)

(1)

(2)

(3)

Betroffenen ist vor einer beabsichtigten, ablehnenden

Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Die Entscheidung ist dem Antragsteller bzw. dem Be-

troffenen zuzustellen.

Nach Ablauf der Auflegungsfrist bis zum endgültigen

Abschluß des Wählerverzeichnisses können Eintragungen

und Streichungen nur im Berichtigungsverfahren vorge-

nommen werden.

Endgültiger Abschluß des Wählerverzeichnisses

Das Wühlerverzeichnis ist vom Wahlleiter am 10. Tag

vor dem ersten Wahltag unter Berücksichtigung der im

Berichtigungsverfahren ergangenen Entscheidungen end-

gültig abzuschließen,

Dabei ist im Wählerverzeichnis vom Wahlleiter zu beur-

kunden:

1. Die Zahl der eingetragenen Wahlberechtigten für jede

Wahlgruppe;

2. Die Zahl der Antrüge im Berichtigungsverfahren.

Die Beurkundung ist mit Ort, Datum und Unterschrift abzu-

Schließen.

Stellt der Wahlleiter aufgrund des Wählerverzeichnisses

fest, daß einer Wählergruppe nicht mehr Wahlberechtigte

angehören, als von diesen Mitglieder zu wählen sind,

unterbleibt für diese Wählergruppe eine Wahl und die

im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten

sind ohne Wahl Mitglieder des betreffenden kollegialen
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Nach Ablauf der Auflegungsfrist bis zum endgültigen

Abschluß des Wählerverzeichnisses können Eintragungen

und Streichungen nur im Berichtigungsverfahren vorge-

nommen werden.

Endgültiger Abschluß des Wählerverzeichnisses

Das Wühlerverzeichnis ist vom Wahlleiter am 10. Tag

vor dem ersten Wahltag unter Berücksichtigung der im

Berichtigungsverfahren ergangenen Entscheidungen end-

gültig abzuschließen,

Dabei ist im Wählerverzeichnis vom Wahlleiter zu beur-

kunden:

1. Die Zahl der eingetragenen Wahlberechtigten für jede

Wahlgruppe;

2. Die Zahl der Antrüge im Berichtigungsverfahren.

Die Beurkundung ist mit Ort, Datum und Unterschrift abzu-

Schließen.

Stellt der Wahlleiter aufgrund des Wählerverzeichnisses

fest, daß einer Wählergruppe nicht mehr Wahlberechtigte

angehören, als von diesen Mitglieder zu wählen sind,

unterbleibt für diese Wählergruppe eine Wahl und die

im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten

sind ohne Wahl Mitglieder des betreffenden kollegialen  
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Gremiums ($ 25 Abs. 3 HSchG). Die Betroffenen sind

hiervon zu verstündigen.

Wahlbenachrichtigung

Jeder Wahlberechtigte, der in das Wühlerverzeichnis

eingetragen ist, erhült eine Wahlbenachrichtigung. Die

Wahlbenachrichtigung soll bei der persónlichen Stimmab-

gabe im Wahllokal vorgelegt werden. Die Wahlbenachrichti-

gung 8011 folgende Angaben enthalten:

1. Familienname

2. Vorname

3. Amts- oder Berufsbezeichnung

4. Wahlgruppe

5. Wahltermin

6. Lage der Vahllokale

7. Abstimmungszeit .

Wahlvorschlüge

Die Wahlvorschlüge für die Wahlen zum Großen Senat und

Senat sind jeweils für die einzelnen Wahlgruppen getrennt

bis spätestens am 17. Tag vor dem ersten Wahltag bis

16.00 Uhr beim Wahlleiter bzw. an dem vom Wahlausschuß

festgesetzten Ort einzureichen.

Fir die Wahl zum GroSen Senat sind die Wahlvorschlüge der

Angehórigen der Gruppe

1. nach $ 27 Abs. 1 Nr. 1 ESchG (ordentliche unà auBer-

ordentliche Professoren);
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2. nach § 27 Abs. 1 Nr. 2, 4, 5 und 6 HSchG (Wiss. Rite,

apl. Professoren, Universitütsdozenten und Privat-

dozenten); 1

3. nach $ 27 Abs. 2 Nr. 1 und 2 HSchd (Direktoren der

zentralen Unieinrichtungen, Akad. Rüte u.a.);

h. nach $ 27 Abs. 2 Nr. 3 und -4 HSchG (Wiss. Assistentén)

u.a.);

von mindestens zehn Wahlberechtigten zu unterzeichnen.

Wahlvorschläge der Studenten und des techn.- und Ver-

waltungspersonals sind von jeweils 50 Wahlberechtigten

der betreffenden Gruppe zu unterzeichnen.

Für die Wahl zum Senat sind die Wahlvorschlüge sümtlicher

Gruppen jeweils von mindestens 10 Wahlberechtigten der

betreffenden Gruppe zu unterzeichnen.

Die Unterzeichner eines Wahlvorschlages müssen ihre Namen

in Block- oder Maschinenschrift wiederholen und dazu ihre

Anschriften und ihre Gruppenzugeh6rigkeit angeben; Studen-

ten geben außerdem noch ihre Matrikelnummer an. Über die

Personen der Unterzeichner dürfen keine Zweifel bestehen.

Jeder Wahlberechtigte kann für dieselbe Wahl nur einen

Wahlvorschlag seiner Gruppe unterzeichnen. Hat ein Wahl-

berechtigter für die Wahl mehr als einen Wahlvorschlag

unterzeichnet, so ist sein Name in allen eingereichten

Wahlvorschlügen zu streichen. Wahlbewerber künnen gleich-

zeitig Unterzeichner sein.

Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, welcher der

Unterzeichner zur Vertretung gegenüber dem WahlausschuB
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zentralen Unieinrichtungen, Akad. Rüte u.a.);

h. nach $ 27 Abs. 2 Nr. 3 und -4 HSchG (Wiss. Assistentén)

u.a.);

von mindestens zehn Wahlberechtigten zu unterzeichnen.

Wahlvorschläge der Studenten und des techn.- und Ver-

waltungspersonals sind von jeweils 50 Wahlberechtigten

der betreffenden Gruppe zu unterzeichnen.

Für die Wahl zum Senat sind die Wahlvorschlüge sümtlicher

Gruppen jeweils von mindestens 10 Wahlberechtigten der

betreffenden Gruppe zu unterzeichnen.

Die Unterzeichner eines Wahlvorschlages müssen ihre Namen

in Block- oder Maschinenschrift wiederholen und dazu ihre

Anschriften und ihre Gruppenzugeh6rigkeit angeben; Studen-

ten geben außerdem noch ihre Matrikelnummer an. Über die

Personen der Unterzeichner dürfen keine Zweifel bestehen.

Jeder Wahlberechtigte kann für dieselbe Wahl nur einen

Wahlvorschlag seiner Gruppe unterzeichnen. Hat ein Wahl-

berechtigter für die Wahl mehr als einen Wahlvorschlag

unterzeichnet, so ist sein Name in allen eingereichten

Wahlvorschlügen zu streichen. Wahlbewerber künnen gleich-

zeitig Unterzeichner sein.

Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, welcher der

Unterzeichnerzur Vertretung gegenüber dem WahlausschuB  



 
 



(6)

(7)

(8)

- 12 =

und zur Entgegennahme der Erklärungen und Entscheidun-

gen des Wahlausschusses berechtigt ist (Vertreter des

Wahlvorschlags) und wer ihn im Fall seiner Verhinderung

vertritt. Fehlt hierüber eine Angabe, so gilt der an

erster Stelle stehende Unterzeichner als Vertreter

des Wahlvorschlags. Er wird von dem an zweiter Stelle

stehenden Unterzeichner vertreten. Mitglieder und Stell-

vertreter des Wahlausschusses können nicht Vertreter

oder Stellvertreter eines Wahlvorschlags sein.

Ein Wahlvorschlag darf höchstens doppelt so viel Bewerber

enthalten, wie Mitglieder in den einzelnen Gruppen zu

wählen sind. Mit dem Wahlvorschlag ist das schriftliche

Einverständnis des Bewerbers für seine Kandidatur und

seine Versicherung im Falle der Wahl diese anzunehmen,

einzureichen. Ein Bewerber darf sich nicht in mehrere

Wahlvorschläge aufnehmen lassen.

Der Wahlvorschlag soll mit einem Kennwort versehen sein.

In den Wahlvorschlägen sind die Bewerber in erkennbarer

Reihenfolge mit Familien- und Vorname, Amts- oder Berufs-

bezeichnung, Institutszugehörigkeit, bei Studenten Stu-

dienrichtung und Matrikelnummer so aufzuführen, daß über

ihre Person kein Zweifel besteht.

Die Zurücknahme von Wahlvorschlägen, Unterschriften für

einen Wahlvorschlag und von Zustimmungserklärungen von

Bewerbern ist nur bis zum Ablauf der Einreichungsfrist

für Wahlvorschläge zulässig.
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Auf dem Wahlvorechlag hat der Wahlleiter Tag und Uhrzeit

des Eingangs zu vermerken. Etwaige Mängel sind dem Ver-

treter des Wahlvorschlags unverzüglich mitzuteilen und

er ist aufzufordern, unverzüglich die Anstände zu be-

seitigen.

Wird die Einreichungsfrist vers&amp;umt, fehlen die erforder-

lichen Unterschriften oder Zustimmungserklärungen, oder

sind sie oder der ganze Wahlvorschlag unter einer Bedin-

gung abgegeben, können diese Anstände nach Ablauf der

Einreichungsfrist nicht mehr behoben werden.

Prüfung der Wahlvorschläge

Der Wahlausschuß entscheidet spütestens am 1^. Tag vor

dem ersten Wahltag über die Zulassung der eingereichten

Wahlvorschläge. Über die Verhandlung ist eine Niederschrift

zu fertigen.

Zurückzuweisen sind Wahlvorschläge, die

1. nicht rechtzeitig eingereicht wurden,

2. eine Bedingung oder einen Vorbehalt enthalten,

3. nicht ordnungsgemäß, insbesondere nicht von der

erforderlichen Zahl Wahlberechtigter unterzeichnet

sind,

4. mehr als die in $ 16 Abs. 6 WO vorgeschriebene Höchst-

zahl an Bewerber enthalten.

In den Wahlvorschlägen sind diejenigen Bewerber zu strei-

chen,

1. die so unvollständig bezeichnet sind, daß Zweifel über

ihre Person bestehen können,
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2. deren Zustimmungserklürung fehlt oder nicht recht-

zeitig oder unter einer Bedingung eingegangen ist,

3. die in mehreren Wahlvorschlägen für die Wahl des-

selben Organs aufgeführt sind,

4. die ihre Zustimmungserklärung vor Ablauf der Ein-

reichungsfrist zurückgezogen haben oder

5. die offensichtlich nicht wählbar sind.

Ist kein Kennwort angegeben, wird der Wahlvorschlag

nach dem Namen des ersten Bewerbers benannt.

Wird ein Wahlvorschlag zurückgewiesen oder ein Bewerber

gestrichen, sind die getroffenen Entscheidungen dem Ver-

treter des Wahlvorschlags sowie dem Betroffenen unverzüg-

lich zuzustellen.

Bekanntmachung der Wahlvorschlüge

Spätestens am 7. Tag vor dem ersten Wahltag gibt der

Wahlleiter die zugelassenen Wahlvorschläge bekannt. Die

Plakate sollen bis zum Abschlu8 der Vahlhandiung aushängen.

Bei der Wahl zum Großen Senat ist zu beachten:

Grundsätzlich findet bei der Wahl zum Großen Senat Ver-

hältniswahl statt ($ 25 Abs. 7 HSchG und § 13 Abs. 4

Grundordnung). Die zugelassenen Wahlvorschlüge sind in

der Reihenfolge ihres Eingangs getrennt nach Wahlgruppen

aufzuführen. Ist kein Wahlvorschlag für eine bestimmte

Wahlgruppe eingegangen oder ist nur ein gültiger Wahl-

vorschlag eingereicht worden, oder enthalten die einge-

reichten Wahlvorschlüge zusammen nicht doppelt so viel 
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Bewerber wie Mitglieder zu wühlen sind, ist in der

Bekanntmachung darauf hinzuweisen, daB für die be-

treffende Wahlgruppe Mehrheitswahl ohne Bindung an

die vorgeschlagenen Bewerber stattfindet.

Bei der Verhältniswahl ist mit der Bekanntmachung

darauf hinzuweisen, daß der Wahlberechtigte

1. nur mit amtlichen Stimmzetteln und Wahlumschlägen

abstimmen darf,

2. nur solche Bewerber wählen darf, die in die bekannt-

gemachten Wahlvorschläge seiner Wahlgruppe aufgenom-

men sind,

3. Bewerber aus anderen Wahlvorschlägen seiner Wahlgruppe

übernehmen kann,

4, einem Bewerber nur eine Stimme geben darf (keine Stimmen-

hüufung),

5. auf dem Stimmzettel höchstens so viele Stimmen abgeben

darf, als Mitglieder seiner Wahlgruppe zu wählen sind,

6. in der Art abstimmen soll, daB er

a) auf dem Stimmzettel die Namen der vorgedruckten

Bewerber, denen er seine Stimme geben will, ankreuzt,

oder

b) die Namen der vorgedruckten Bewerber, denen er seine

Stimme nicht geben will, durchstreicht.

Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, daB die Sitzverteilung

nach dem d'Hondtschen-Hóchstzahlverfahren erfolgt.

Bei der Mehrheitswahl ist mit der Bekanntmachung darauf

hinzuweisen, daß der Wahlberechtigte
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1. nur mit amtlichen Stimmzetteln und Wahlumschlägen

abstimmen darf,

2. an die vorgeschlagenen Bewerber seiner Wahlgruppe

nicht gebunden ist,

3. einem Bewerber nur eine Stimme geben darf (keine

Stimmenhäufung),
lh. in der Art abstimmen soll, daß er

a) die Namen der Bewerber, denen er seine Stimme

geben will, ankreuzt oder

b) die Namen der Bewerber, denen er seine Stimme

nicht geben will, durchstreicht und

c) die Namen der nicht vorgedruckten Bewerber, denen

er seine Stimme geben will, unter unzweifelhafter

Bezeichnung ihrer Person (Angabe, Familien- und

Vorname, Amts- oder Berufsbezeichnung und dgl.)

eintrügt.

Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, daB die Bewerber

einen Sitz erhalten, die die meisten gültigen Stimmen

erhalten haben.

Bei der Wahl zum Senat ist zu beachten:

Es ist darauf hinzuweisen, daB bei der Wahl zum Senat

grundsätzlich Mehrheitswahl stattfindet (8 19 Abs. 2 GO).

Die Namen der Bewerber auf den zugelassenen Wahlvorschlä-

gen werden in alphabetischer Reihenfolge getrennt nach

Wählergruppen aufgeführt. In der Bekanntmachung ist

darauf hinzuweisen, daß der Wahlberechtigte

1. nur mit amtlichen Stimmzetteln und Wahlumschlägen

abstimmen darf,
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1. nur mit amtlichen Stimmzetteln und Wahlumschlägen

abstimmen darf,   
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2. an die vorgeschlagenen Bewerber gebunden ist,

3. nur zwei Stimmen abgeben kann,

4, einem Bewerber nur eine Stimme geben darf,

5. in der Art abstimmen soll, daB er

a) die Namen der Bewerber, denen er seine Stimme

geben will ankreuzt oder

b) die Namen der Bewerber, denen er seine Stimme

nicht geben will, durchstreicht.

Sofern in einer Wahlgruppe kein Wahlvorschlag eingereicht

wurde oder wenn die eingereichten und zugelassenen Wahl-

vorschläge weniger Bewerber enthalten als Mitglieder zu

wählen sind, sind alle Mitglieder der betreffenden Wahl-

gruppe wählbar.

Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, daß die Bewerber

einen Sitz erhalten, die die meisten gültigen Stimmen

erhalten haben.

Wahlräume

Der Wahlleiter bestimmt die Wahlräume und sorgt dafür,

daß die Wähler die Stimmzettel im Wahlraum unbeobachtet

kennzeichnen und in den Wahlumschlag einlegen können.

Für die Aufnahme der Wahlumschläge sind verschließbare

Wahlurnen zu verwenden.

timmzettel und Wahlumschläge

Bei der Abstimmung sind amtliche Stimmzettel zu verwenden.

Die zugelassenen Wahlvorschläge der einzelnen Wahlgruppen
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sollen jeweils auf einem Stimmzettel zusammengefaßt

werden. Die Stimmzettel müssen eine Spalte für die

Stimmabgabe enthalten. Bei Mehrheitswahl nach $ 18

Abs. h und 6 WO müssen die Stimmzettel die Môglich-

keit zur Eintragung weiterer Namen bieten. Die Stimm-

zettel und die Wahlumschlüge für die einzelnen Gremien

kónnen von verschiedener Farbe sein.

Die Wahlumschlüge müssen amtlich gekennzeichnet und

undurchsichtig sein.

Für die Herstellung der Stimmzettel sorgt der Wahlleiter.

Er hat darauf zu achten, daß in den Wahlräumen Stimmzettel

und Wahlumschläge in ausreichender Zahl bereitgehalten

werden.

V. Wahldurchführung

$ 21

C)

(2)

Ausübung des Wahlrechts

Der Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur persönlich im

Wahlraum ausüben. Wahlberechtigte, die durch körperliche

Gebrechen gehindert sind, ihre Stimme allein abzugeben,

können sich der Hilfe einer Vertrauensperson bedienen.

Studenten weisen ihre Wahlberechtigung durch Vorlage des

+udentenausweises, versehen mit der gültigen Semestermarke,

nach. Die übrigen Wahlberechtigten können das Wahlrecht nur

ausüben, wenn sie in das Wählerverzeichnis eingetragen sind.
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$ 22 Ordnung im Wahlraum

Ein vom Wahlleiter beauftragtes Mitglied der Universität

leitet die Abstimmung im Wahlraum und achtet darauf, daB

Sie ordnungsgemüB vor sich geht. Zur Sicherung der Erfül-

lung der ihm gesetzlich obliegenden Verpflichtungen übt

dieser Beauftragte unbeschadet des Hausrechts des Rektors,

an dem für seine Tätigkeit bestimmten räumlichen Bereich

das Hausrecht aus und sorgt für die Freiheit der Wahl und

die Wahrung des Wahlgeheimnisses. Der Wahlraum darf wäh-

rend der ganzen Dauer der Abstimmung nicht abgeschlossen

werden. Jeder Wahlberechtigte hat Zutritt zum Wahlraum. So-

lange der Wahlraum zur Stimmabgabe geöffnet ist,müssen die

Wahlhelfer im Wahlraum anwesend sein. Propaganda in

Wort, Ton, Bild oder Schrift ist im Wahlraum nicht ge-

stattet. Wer die Ruhe und Ordnung der Abstimmung stört,

kann aus dem Wahlraum gewiesen werden. Handelt es sich

bei dem Störer um einen Wahlberechtigten, ist ihm, sofern

dies mit der Ordnung im Wahlraum vereinbar ist, vorher

Gelegenheit zur Stimumabgabe .. geben.

Das Wihlerverzeichnis kann während der Abstimmung nicht

eingesehen werden. Die Wahlhelfer sind während der Ab-

stimmung nicht zur Auskunftserteilung verpflichtet.

$ 23 Stimmabgabe

(1) Am ersten Abstimmungstag unmittelbar vor dem Beginn dci

Wahl haben sich die Wahlhelfer und ggf. die Mitglieder

des Wahlausschusses davon zu überzeugen, daß die Wahl- ce

EEEBEN

 
 

- 149 =

$ 22 Ordnung im Wahlraum

Ein vom Wahlleiter beauftragtes Mitglied der Universität

leitet die Abstimmung im Wahlraum und achtet darauf, daB

Sie ordnungsgemüB vor sich geht. Zur Sicherung der Erfül-

lung der ihm gesetzlich obliegenden Verpflichtungen übt

dieser Beauftragte unbeschadet des Hausrechts des Rektors,

an dem für seine Tätigkeit bestimmten räumlichen Bereich

das Hausrecht aus und sorgt für die Freiheit der Wahl und

die Wahrung des Wahlgeheimnisses. Der Wahlraum darf wäh-

rend der ganzen Dauer der Abstimmung nicht abgeschlossen

werden. Jeder Wahlberechtigte hat Zutritt zum Wahlraum. So-

lange der Wahlraum zur Stimmabgabe geöffnet ist,müssen die

Wahlhelfer im Wahlraum anwesend sein. Propaganda in

Wort, Ton, Bild oder Schrift ist im Wahlraum nicht ge-

stattet. Wer die Ruhe und Ordnung der Abstimmung stört,

kann aus dem Wahlraum gewiesen werden. Handelt es sich

bei dem Störer um einen Wahlberechtigten, ist ihm, sofern

dies mit der Ordnung im Wahlraum vereinbar ist, vorher

Gelegenheit zur Stimumabgabe .. geben.

Das Wihlerverzeichnis kann während der Abstimmung nicht

eingesehen werden. Die Wahlhelfer sind während der Ab-

stimmung nicht zur Auskunftserteilung verpflichtet.

$ 23 Stimmabgabe

(1) Am ersten Abstimmungstag unmittelbar vor dem Beginn dci  Wahl haben sich die Wahlhelfer und ggf. die Mitglieder

des Wahlausschusses davon zu überzeugen, daß die Wahl-  ce
E
E
E
B
E
N 



  



(2)

(3)

(4)

§ 24

( )

- 20.

urnen leer sind. Anschließend werden die Urnen ver-

schlossen bzw. verplombt.

Nach dem Betreten des Wahlraums zum Zwecke der Stimmab-

gabe erhält der Wahlberechtigte die Stimmzettel und die

Wahlumschläge durch einen Wahlhelfer ausgehändigt. Danach

begibt sich der Wähler an die Abstimmvorrichtung und füllt

den Stimmzettel aus und steckt diesen in den dafür vorge-

sehenen Wahlumschlag. Es darf jeweils nur ein Stimmzettel

in einen Wahlumschlag gesteckt werden.

Der zuständige Wahlhelfer stellt die Wahlberechtigung

(S 21 Abs. 2 WO) fest und vermerkt die Stimmabgabe für

das jeweilige Gremium im Wühlerverzeichnis. Die Wahlbe-

nachrichtigungen werden einbehalten. Bei den Studenten

wird die Stimmabgabe im Studentenausweis bzw. auf der

gültigen Semestermarke vermerkt. Für die Stimmabgabe

bei den Studenten wird eine Strichliste geführt. Der

zustündige Wahlhelfer soll unverzüglich nach Feststel-

lung der Wahlberechtigung den Wahlumschlag in die Wahl-

urne einwerfen.

An den ersten beiden Wahltagen werden die Wahlurnen,

Abstimmungsvorrichtungen und sonstigen Wahlunterlagen

nach Beerdigung der Abstimmungszeit von den Wahlhelfern

an einem vom WahlausschuB bestimmten sicheren und ver-

SchlieBbaren Ort aufbewahrt.

Schluß der Abst immung

Die jeweiligen Beauftragten in den Wahlräumen stellen den

Ablauf der Abstimmungszeit für die Stimmabgabe im Wahlraum
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fest. Danach dürfen zur Stimmabgabe nur noch die zum

Zeitpunkt dieser Feststellung im Wahlraum anwesenden

Wahlberechtigten zur Abstimmung zugelassen werden.

Haben sie abgestimmt, erklärt der Vorsitzende die

Abstimmung für geschlossen.

Nach Schluß der Abstimmung am letzten Wahltag haben

die Beauftragten und die Wahlhelfer dafür zu sorgen,

daß sämtliche Wahlurnen in den vom WahlausschuB be-

stimmten Raum zur Ermittlung des Abstimmungs- und

Wahlergebnisses gebracht werden.

Ermittlung, Feststellung und Bekanntmachung des Abstimmungs-
zrmmmzmrImmmizmim =====

und Wahlergebnisses
===szssssssssasaoss=

$ 25
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Ort und Zeit der Ermittlung des Abstimmungs- vnd

Wahlergebnisse

Mit der Ermittlung der Abstimmungs- und Wahlergebrisse

wird unmittelbar nach Schluß der Abstimmung begonnen.

Diese Arbeiten erfolgen in der Regel im Senatssaal.

Der Wahlleiter und der Wahlausschuß führen die Aufsicht

und sorgen für Ruhe und Ordnung t^^ der Ermittlung der

Wahlergebnisse. Konren die Abstimmungs- und Wahlergeb-

nisse nicht am gleichen Tag ermittelt werden, vertagt

der WahlausschuB diese Arbeiten auf den n&amp;chsten Tag.

In diesem Fall sind sämtliche WaLlunterlagen (Wahlurnen,

Stimmzettel usw.) sorgfültig aufzube' ^hrca. Unverzüglich

am nüchsten Tag ist mit diesen Arbeiten fortzufahren.
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Die Ermittlung der Abstimmungs- und Wahlergebnisse ist

hochschulóffentlich.

Ermittlung der Wahlbeteiligung

Unmittelbar nach Schluß der Abstimmung werden die Wahlum-

schläge den Wahlurnen entr: men und ungeôffnet gezählt.

Ihre Zahl muß mit der Summe der Stimmabgabe-Vermerke im

Wühlerverzeichnis und in den Zühlliz.en für die Studenten

übereinstimmen. Ergibt sich dabei auch nach wiederholter

Zählung keine Übereinstimmung, so ist dies in der Nieder-

schrift anzugeben und, soweit möglich, zu erläutern. ‚ach

der Zählung der Wahlumschläge wird die Wahlbeteiligung

festgestellt.

Anschiießend werden die Stimmzettel den Wahlumschlägen

entn-esuen und auf ihre Gültigkeit geprüft. Wahlumschläge,

die als nicht amtlich erkennbar oder leer sind, sowie

ungültige Stimmzettel werden ausgesondert.

Ungültige Stimmzettel

Ungültig und bei der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses

nicht in Anrechnung zw bringen sind Stimmzettel,

1. die sich in ^inem Wahlumschlag befinden, der als nicht

amtlich erk  abar ist,

2. die beleidivende Bemerkungen über Bewerber, Dri

oder Behörden oder ein auf die Person des Wähle

hinweisendes Merkmal oder einen Vorbehalt enthalte

3. die als nicht amtlich erkennbar sind,
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4. die ganz durchgerissen oder durchgestrichen sind,

5. aus denen sich der Wille des Wánlers nicht zweifels-

frei ergibt.

Ungültige Stimmen

Ungültige Stimmen sind bei der Ermittlung des Abstimmungs-

ergebnisses nicht in Anrechnung zu bringen.

Ungültig sind Stimmen,

1. bei denen nicht erkennbar ist, für welchen Bewerber

Sie abgegeben wurden,

2. wenn der Name des Gewánlten auf dem Stimmzettel nicht

lesbar, die Person des Gewahlten aus dem Stimmzettel

nicht zweifelsfrei erkennbar oder wenn gegenüber dem

Gewählten eine Verwahrung oder ein Vorbehalt beigefügt

ist,

3. die bei Verhältniswahlen oder bei Mehrheitswahlen mit

Bindung an die Wahlvorschläge (s. $ 18 Abs. 5 WO) für

Bewerber abgegeben worden sind, deren Namen auf keinem

zugelassenen Wahlvorschlag stehen,

4. die für Personen abgegeben sind, die nicht wählbar sind.

Stehen nach Streichung ungültiger Stimmen mehr Stimmen auf

dem Stimmzettel als Bewerber zu wählen sind, so ist unter

Beachtung des erkennbaren Willens des Wählers eine ent-

sprechende Anzahl von Stimmen zu streichen. Im Zweifel

sind die überzähligen Stimmen in der Reihenfolge von

hinten zu streichen.
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§ 29 Feststellung des Abstimmungsergebnisses

(1)

(2)

§ 30

Für jede Wahlgruppe werden bei Verhältniswahl folgende

Zahlen ermittelt:

1. die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen und un-

gültigen Stimmzettel,

2. die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen,

3. die auf alle Bewerber eines jeden Wahlvorschlages

entfallenen gültigen Stimmen,

4, die auf die einzelnen Bewerber entfallenen gültigen

Stimmen.

Hat ein Wähler bei der Verhältniswahl Bewerber aus ande-

ren Wahlvorschlägen übernommen, so sind die für diese

Bewerber abgegebenen Stimmen bei den Wahlvorschlägen

mitzuzählen, aus densn Cie Bewerber übernommen wurden.

Bei Mehrheitswahl wird für jede Wahlgruppe die Zahl der

insgesamt abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmzettel

und die für jeden Bewerber sowie di: incgesamt abgegebene

Zahl der gültigen Stimmen ermittelt.

Verhültniswahl: Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschl&amp;ge

Die auf die einzelnen Wahivorschläge entfallenen Sitze

werden nach dem Verhältnis der ihnen zug- lallenen Ge

samtstimmenzahl verteilt. Dabei sind die durch Überna me

eines Bewerbers in einen anderen Wahlvore.uiag von vie-

sem erlangte Stimwen bei seinem Wanlvorscniag m. -uzàr

Die Verteilung -rfolgt in der MWeire, daB diese 75; !en der

Reihe nach durch 1, 2, 2, + ve guieilt us. von des dabei

2d

§ 29 Feststellung des Abstimmungsergebnisses

(1)

(2)

§ 30

Für jede Wahlgruppe werden bei Verhältniswahl folgende

Zahlen ermittelt:

1. die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen und un-

gültigen Stimmzettel,

2. die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen,

3. die auf alle Bewerber eines jeden Wahlvorschlages

entfallenen gültigen Stimmen,

4, die auf die einzelnen Bewerber entfallenen gültigen

Stimmen.

Hat ein Wähler bei der Verhältniswahl Bewerber aus ande-

ren Wahlvorschlägen übernommen, so sind die für diese

Bewerber abgegebenen Stimmen bei den Wahlvorschlägen

mitzuzählen, aus densn Cie Bewerber übernommen wurden.

Bei Mehrheitswahl wird für jede Wahlgruppe die Zahl der

insgesamt abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmzettel

und die für jeden Bewerber sowie di: incgesamt abgegebene

Zahl der gültigen Stimmen ermittelt.

Verhültniswahl: Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschl&ge

Die auf die einzelnen Wahivorschläge entfallenen Sitze

werden nach dem Verhältnis der ihnen zug- lallenen Ge

samtstimmenzahl verteilt. Dabei sind die durch Überna me

eines Bewerbers in einen anderen Wahlvore.uiag von vie-

sem erlangte Stimwen bei seinem Wanlvorscniag m. -uzàr

Die Verteilung -rfolgt in der MWeire, daB diese 75; !en der

Reihe nach durch 1, 2, 2, + ve guieilt us. von des dabei  



 



$7;

(1)

(2)

$ 32

- 25.

gefundenen, der Größe nach zu ordnenden Zahlen so viele

Höchstzahlen ausgesondert werden, als Bewerber für die

einzelne Wahlgruppe zu wählen sind (d'Hondtsches Systen).

Jeder Wahlvorschlag erhält so viele Sitze, als Höchst-

zahlen auf ihn entfallen. Sind Höchstzahlen gleich, ent-

scheidet über die Reihenfolge ihrer Zuteilung das Los.

Ein Mitglied. des Wahlausschusses zieht das Los (Muster

für Verteilung der Sitze siehe Anlage 1 dieser Wahlord-

nung).

Verháltniswahl: Verteilung der Sitze auf die einzelnen

Bewerber

Die bei der Wahl auf die einzelnen Wahlvorschlàüge entfal-

lenen Sitze werden den in den Wahlvorsckhlaügen aufgeführten

Bewerbern in der Reihenfolge der von ihnen erreichten Stim-

menzahlen zugeteilt. Haben mehrere Bewerber die gleiche

Stimmenzahl erhalten, entscheidet die Reihenfolge der

Benennung im Wahlvorschlag. Die Bewerber, auf die kein

Sitz entfällt, sind in der Reihenfolge der von ihnen

erreichten Stimmenzahlen als Ersatzleute ihres Wahivcr-

Schlags festzustellen (Muster für Verteilung der Sitze

siehe Anlage 1 dieser Wahlordnung).

Entfallen auf einen Wahlvorschlag mehr Sitze als Bewerber

vorhanden sind, bleiben die überschüssigen Sitze unbesetzt

(8 25 Abs. 3 Satz 3 HSchG).

Mehrheitswahl: Verteilung der Sitze auf die einzelnen Bewerter
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einen Sitz. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Das Los wird von einem Mitglied des Wahlausschusses ge-

zogen. Die Bewerber, die keinen Sitz erhalten haben,

sind in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen-

z&amp;hlen als Ersatzleute festzustellen.

Wahlniederschrift

Der WahlausschuB fertigt eine Wahlniederschrift. Diese

hat insbesondere zu enthalten:

1. die Bezeichnung des Ausschusses,

2. die Namen seiner Mitglieder,

3. Vermerke über gefa8te Beschlüsse,

4. die Zahlen der in das Waühlerverzeichnis insgesamt

eingetragenen Wahlberechtigten, aufgegliedert nach

Wahlgruppen,

5. die Gesamtzahl der immaätrikulierien wäahlberechtigten

tudenten,

6. die Gesamtzahl der Abstinurs-nden, getrennt nach Wahl-

gruppen,

7. die Gesamtzehlen der gültigeu uec uugültigen Stimm-

zettel, getrennt nach Wahlgruppen,

8. die Gesamtzahlen der gültigen Stimmen, getrennt nach

Wahlgrupper,

9. das Ergebnis € Nachprüfung ntscheidungen Uber

die Gültigkeit von Stimmzetteln und Stimmen,

10. bei Verhaltniswahl: die Zahl der jeweils auf die

einzelnen Bewerber und die einzelnen Wahlvorschläge

der einzelnen Wahlgrupoen insgesamt entfallenen gülti-

gen Stimmen,
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11.bei Verhältniswahl: die Errechnung der Hóchstzahlen

und deren Verteilung auf die Wahlvorschläge der

einzelnen Wahlgruppen, die Verteilung der Sitze auf

die einzelnen Bewerber und die Feststellung der

Ersatzleute,

12.bei Mehrheitswahl: die Verteilung der Sitze auf die

einzelnen.Bewerber und die Feststellung der Ersatz-

leute,

13.die Unterschriften aller Mitglieder des Wahlausschusses.

Mit der Unterzeichnung der Wahlniederschrift ist das Wahl-

ergebnis festgestellt.

Bekanntmachung des Wahlergebnisses

Der Wahlleiter gibt die Namen der gew&amp;ühlten Bewerber an

den für amtliche Bekanntmachungen der Universitàt vorge-

sehenen Stellen unbeschadet der Wahnlprüfung bekannt. Die

Bekanntmachung des Wahlergebnisses hat, getrennt nach

Wühlergruppen, 2u enthalten:

1. die Zahl der Wahlberechtigten,

2. die Gesamtzahlen der gültigen und umgültigen Stimm-

zettel,

2. die Gesamtzahlen der gültigen Stimmen,

lh. die Höhe der Wahlbeteiligung,

5. bei Verhültniswahl: die auf die einzelnen Wahlvor-

SchlBge und ihrer Bewerber entfallenden gültigen

Stimmen unter Angabe der Verteilung der Sitze vnd

Reihenfolge der Gewahlten,
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6. bei Mehrheitswahl: die Namen und die Reihenfolge der

Gewählten mit den Zahlen ihrer gültigen Stimmen,

7. für die Wahl zum Großen Senat: die Namen der ersten

sechs gewählten Ersatzmitglieder,

8. für die Wahl zum Senat: sämtliche Namen und die Reihen-

folge der gewählten Stellvertreter und Ersatzmitglieder,

9. im Falle des $ 14 Abs. 3 WO die Namen der Vertreter der

einzelnen Wählergruppen, die diese Wählergruppe in den

kollegialen Gremien vertreten.

Der Wahlleiter hat mit der Bekanntmachung des Wahlergebnis-

ses die Gewählten, die einen Sitz erhalten haben, schriftlich

zu benachrichtigen. Gewählte, die im Falle der Mehrheitswahl

ohne Bindung an Wahlvorschläge nicht in einen Wahlvorschlag

aufgenommen waren, sollen eine schriftliche Erklärung ab-

geben, daB sie die Wahl annehmen.

Nachrücken von Ersatzmitgliedern

Das Ausscheiden eines Wahlbewerbers, dem ein Sitz zugeteilt

vurde, ist dem Wahlleiter anzuzeigen. Dieser stellt fest,

wer anstelle des Ausgeschiedemen nachrückt. Der Wahlleiter

verstündigt das Ersatzmitglied.

Fine Mitgliedschaft aufgrund von Wahlen ruht wührenà der

Mitgliedschaft kraft Amtes. Für die Zeit des Ruhens der

Mitgliedschaft rückt ein Ersatzmitglied nach.

Ergänzungswahlen
Sind in einer Vahlgruppe keine Ersatzmitglieder mehr vor-

handen, so ist für diese Gruppe eine Ergänzungswahl vorzu-   
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nehmen. Wahlberechtigt sind dabei alle Mitglieder der

betreffenden Wahlgruppe. Nicht wählbar sind diese Grup-

penmitglieder, die noch Mitglieder des betreffenden

Gremiums sind. Die übrigen Bestimmungen dieser Wahl-

ordnung finden dabei entsprechende Anwendung.

$ 37 Mahlprüfung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Die Wahl ist mit der Bekanntmachung des Wahlergebnisses,

unbeschadet der durch den Wahlprüfungsausschuß durchzu-

führenden Wahlprüfung ‚gültig. Der Wahlprüfungsausschuß

50ll innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung des

Wahlergebnisses die Wahlen prüfen.

Der Wanlprüfumgsausschuf soll vom Senat vor dem ersten

Wahltag bestimmt werden.

Der WahiprüfungsausschuB besteht aus drei Mitgliedern der

Universität.

Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses dürfen weder Wahl-

bewerber noch Mitglied eines Wahlorgans sein.

Zur Prüfung der Wahl hat der Wahlleiter dem Wahlprüfungs-

ausschuß sämtliche Unterlagen, die zur Ermittlung und

Feststellung des Wahlergebnisses gedient haben, vorzu-

legen. Der Wahlprüfungsausschuß erstattet dem Senat über

die Wahlprüfung einen Bericht. Hält der Wahlleiter aufgrund

des Wahlprüfungsberichts die Feststellung des Wahlergebnis-

ses für ungültig, hat er es aufzuheben und eine neue

Feststellung anzuordnen.
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(6) Wird im Wahlprüfungsverfahren die Wahl ganz oder teil-

weise für ungültig erklürt, so ist sie in dem in der

Entscheidung bestimmten Umfang zw wiederholen.
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Teil B Fakultäten

$ 38

$ 39

$ 40

S 41

(1)

Wahlgrundsätze

Die Wahlen werden, soweit diese Ordnung nichts anderes bestimmt

(S 51 Abs. 3), nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchge-

führt. Sie sind allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim.

Amtszeit und Zeitpunkt der Wahlen

Die Amtszeit der Fakultätsmitglieder beginnt jeweils am 1. April.

Die Wahl soll zu Beginn des vorhergehenden Seresters erfolgen.

Der Dekan legt den Wahltermin fest.

Wahlorgane

Der Dekan ist Wahlleiter und führt die Wahlen durch. Zur Unter-

stützung bei der Durchführung der Wahlen bestellt der Wahlleiter

vor der Bekanntmachung der Wahl einen Wahlausschuß, welcher aus

drei Mitgliedern und drei Stellvertretern besteht. Die Mitgiie-

der des Wahlausschusses und ihre Stellvertreter werden aus den

Angehörigen des Fachbereichs bestellt. Wahlbewerber können nicht

Mitglieder des Wahlausschusses sein.

Zusammensetzung der Fakultäten

Die Zusammensetzung der Fakultäten richtet sich nach § "12 Abs. 2

Satz 5 HSchG in Verbindung mit $ 30 Grundordnung. Die Mitglieder

der Fakultäten nach $ 30 Abs. 7 Ziff. 2 a, b und d GO werden in 
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Vollversammlungen der betreffenden Gruppen im Fachbereich, die

Vertreter der Studenten in einer Vollversammlung der den Fach-

bereichen zugeordneten Fachschaften gewählt. Die Zuordnung von

Fachschaften zu Fachbereichen ist in Anlage 3 dieser Wahlord-

nung geregelt.

Der Wahlleiter stellt zusammen mit dem Wahlausschuß fest, wie-

viele Mitglieder in den einzelnen Gruppen zu wählen sind.

Bekanntmachung der Wahlen

Der Wahlleiter hat im Benehmen mit dem Wahlausschuß die Wahl

spätestens 14 Tage vor dem Wahltag durch Anschlag im Fachbe-

reich bekanntzumachen. Die Bekanntmachumg muf enthalten:

1. den Tag und die Zeit der jeweiligen Vollversammlung,

2. die Lage des Versammlungsraumes,

3. die Zahl der von den einzelmen Wühlergruppen zu wühlenden

Mitglieder,

4. daß jeder Wähler so viele Stimmen hat, wie Kandidaten seiner

Wahlgruppe zu wählen sind,

5. die Aufforderung, daß Wahlvorschläge beism® WahlausschuB zu

Beginn der Vollversammlung einzureichen sind, wobei auf die

Form und auf den Inhalt der Wahlvorschläge hinzuweisen ist,

6. daß nur durch persönliche Stimmabgabe im Wahlraum gewählt

werden kann,

7. daß nur wählen kann, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-

gen ist,

8. daß Studenten mit dem Studentenausweis, versehen mit der

gültigen Semestermarke, wählen können,
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9. daß die Studenten der Fachschaften, deren Hauptfächer dem

betreffenden Fachbereich zugeordnet, in diesem Fachbereich

wahlberechtigt sind,

10. daB ein Wahlberechtigter, der verschiedenen Wahlgruppen

angehórt, nur in einer Wahlgruppe wahlberechtigt ist, und

11. ein Hinweis auf Ort und Zeit der Auslegung des Wahlerver-

zeichnisses. v

Wühlerverzeichnis

Die Aufstellung des Wáhlerverzeichnisses erfolgt durch den

Vahlleiter. Das Wühlerverzeichnis ist fünf Vorlesungstage

vor dem Beginn der Wahl in der Geschäftsstelle des Wahllei-

ters aufzulegen. Es ist getrennt nach Wahlgruppen aufzustel-

len. In das Wählerverzeichnis werden alle Wahlberechtigten

des Fachbereichs mit Ausnahme der Studenten eingetragen.

Wahlberechtigte, die verschiedenen Wahlgruppen angehören,

 werden nur bei einer Wahlgruppe eingetragen. Für die Gruppe

der Studenten wird kein Wühlerverzeichnis aufgestellt.

Berichtigung des Wählerverzeichnisses

Das Wählerverzeichnis kann bis zum Beginn der jeweiligen Voll-

versammlung von Amts „en berichtigt und ergänzt werden. Jeder

Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder

unvollständig hält, kan" dessen Berichtigung bis zum Beginn

der jeweiligen Vollversammlung beantragen. Über den Berichti-

gungsantrag entscheidet der Wahlausechu8.
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Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder

unvollständig hält, kan" dessen Berichtigung bis zum Beginn

der jeweiligen Vollversammlung beantragen. Über den Berichti-

gungsantrag entscheidet der Wahlausechu8.  
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e

Wahlvorschläge

Wahlvorschläge müssen spätestens bis zum Beginn der Vollver-

sammlung schriftlich beim Wahlleiter eingereicht werden. Dem

Wahlvorschlag muß das schriftliche Einverständnis des Kandi-

daten beigefügt sein, daß er im Falle seiner Wahl das Ant

annehme. Die Wahlvorschlüge sind vom WahlausschuB zu prüfen

und zuzulassen, wenn das aktive und passive Wahlrecht des

Kandidaten ün dieser Gruppe festgestellt wird.

Jeder Wahlvorschlag ist bei weniger als 300 Wahlberechtigten

von mindestens 10 v.H, bzw. von mindestens 2 Wahlberechtigten

zu unterzeichnen. Bei mehr als 300 Wahlberechtigten sind 30

Unterschriften notwendig. Ein Wahlberechtigter kann nur

einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Ein Wahlvorschlag darf

höchstens doppelt so viele Bewerber enthalten, als Mitglie-

Mit Ausnahme der Studenten sind wahlberechtigt und wählbar

alle Mitglieder der Gruppen und die ihnen gem. $ 11 Abs. 2

ESchG gleichgestellten Personen, welche in das Wühlerver-

zeichnis eingetragen sind. Die Eintragung ist bis zum Be-

ginn der Wahl zulässig.

Studenten sind wahlberechtigt, wenn sie immatrikuliert sind.

Wählbar sind die Studenten, die in einem Hauptfach an der

Universität Stuttgart zugelassen wurden. Jeder Studedt ist

in allen für seine Hauptf8cher zuständigen Fachbereichen

$ 45

(1)

|| (2)

 

e

Wahlvorschläge

Wahlvorschläge müssen spätestens bis zum Beginn der Vollver-

sammlung schriftlich beim Wahlleiter eingereicht werden. Dem

Wahlvorschlag muß das schriftliche Einverständnis des Kandi-

daten beigefügt sein, daß er im Falle seiner Wahl das Ant

annehme. Die Wahlvorschlüge sind vom WahlausschuB zu prüfen

und zuzulassen, wenn das aktive und passive Wahlrecht des

Kandidaten ün dieser Gruppe festgestellt wird.

Jeder Wahlvorschlag ist bei weniger als 300 Wahlberechtigten

von mindestens 10 v.H, bzw. von mindestens 2 Wahlberechtigten

zu unterzeichnen. Bei mehr als 300 Wahlberechtigten sind 30

Unterschriften notwendig. Ein Wahlberechtigter kann nur

einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Ein Wahlvorschlag darf

höchstens doppelt so viele Bewerber enthalten, als Mitglie-

  

Mit Ausnahme der Studenten sind wahlberechtigt und wählbar

alle Mitglieder der Gruppen und die ihnen gem. $ 11 Abs. 2

ESchG gleichgestellten Personen, welche in das Wühlerver-

zeichnis eingetragen sind. Die Eintragung ist bis zum Be-

ginn der Wahl zulässig.

Studenten sind wahlberechtigt, wenn sie immatrikuliert sind.

Wählbar sind die Studenten, die in einem Hauptfach an der

Universität Stuttgart zugelassen wurden. Jeder Studedt ist

in allen für seine Hauptf8cher zuständigen Fachbereichen  



 

 



(3)

$ 47

$ 48

(1)

(2)

(3)

-35-

wahlberechtigt. Er kann jedoch nur in eine Fakultät dieser

Fachbereiche gewählt werden.

Vor der Wahl gibt der Rektor die für die jeweiligen Haupt-

fächer zuständigen Fachbereiche dem Wahlleiter bekannt.

Der Wahlleiter hat dies im Fachbereich bekanntzugeben.

Stimmzettel

Bei der Abstimmung sind amtliche Stimmzettel zu verwenden.

Für die Herstellung der Stimmzettel sorgt der Wahlleiter.

Er hat darauf zu achten, daB in den Wahlrüuren Stimmzettel

in ausreichender Zahl bereitgehalten werden (Form der

Stimmzettel siehe Anlage 2 dieser Wahlordnung).

Durchführung der Wahl

Der Wahlleiter erófífnet die Versammlung und leitet sie. Er

erteilt und entzieht das Wort. Der WahlausschuB entscheidet

in Streitigkeiten über die Auslegung dieser Wahlordnung.

Zu Beginn der Versammlung gibt der Wahlleiter die Zahl der

eingereichten und zugelassenen Wahlvorschlüge und die Namen

der Kandidaten bekannt. Der Wahlleiter schreibt die zuge-

lassenen Wahlvorschlüge mit den Namen der Kandidaten an

die Tafel im Versammlungsraum. AufBerdem sollen die Wahlvor-

schlüge in den Wahlkabinen oder Abstimmvorrichtungen ange-

bracht werden.

Wird nur ein gültiger oder kein Wahlvorschlag eingereicht,

findet Mehrheitswahl statt. In diesem Fall kann, unabhängig

von den bereits schriftlich vorgeschlagenen Kandidaten, 
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jeder Gruppenangehórige zur Wahl vorgeschlagen werden.

Wird kein Gruppenangehdriger zur Wahl vorgeschlagen, ist

jeder Gruppenangehórige wühlbar.

Wahlberechtigte können ihr Wahlrecht nur persönlich im

Wahlraum ausüben und müssen, soweit sie nicht Studenten

sind, in das Wählerverzeichnis eingetragen sein. Studenten

weisen ihre Wahlberechtigung durch Vorlage des Studenten-

ausweises, versehen mit der gültigen Semestermarke, nach.

Der Wahlleiter erklärt die Abstimmung für beendet. An-

schlieBend erfolgt die Stimmenauszählung und die Ermitt-

lung des Wahlergebnisses durch den WahlausschuB. Es ist

hierbei entsprechend von Teil A §§ 29 - 32 dieser Wahl-

ordnung zu verfahren. Nach Abschluß der Stimmenauszählung

gibt der Wahlleiter das Wahlergebnis unverzüglich an den

dafür vorgesehenen Stellen im Fachbereich bekannt.

Der Wahlausschuß fertigt eine Niederschrift.

Gültigkeit der Wahl

Die Wahl ist,unbeschadet der Wahlprüfung,mit der Bekannt-

machung des Wahlergebnisses gültig.

Wahlprüfung

Die zum Zeitpunkt der Wahl amtierende Fakultät bestellt

drei Mitglieder des Fachbereichs für den Wahlprüfungsaus-

schuB. Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses dürfen

weder Wahlbewerber noch Mitglied eines Wahlorgans sein.
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(6)
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Zur Prüfung der Wahl hat der Wahlleiter dem Wahlpriifungsaus-

Schuß sämtliche Unterlagen, die zur Ermittlung und Feststel-

lung des Wahlergebnisses gedient haben, vorzulegen.

$ 51 Anzuwendende Bestimmungen

Soweit diese Wahlordnung Teil B (Wahlordnung für die Wahlen

zu den Fakultüten) nichts anderes vorsieht, gelten auch die

Bestimmungen der Wahlordnung Teil A (Wahlordnung für die

Wahlen zum GroBen Senat und Senat) SS 2, 22, 25, 27, 28,

29, 30, 51, 32, 33, 3h und 35.

SchluBbestimmungen
===========-==-==-==

$ 52 Bestimmung von Fristen

Auf die Berechnung der in dieser Wahlordnung bestimmten

Fristen finden die Vorschriften der $8 186 - 195 des

Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechende Anwendung.

$ 53 AuBerkrafttreten der bisherigen Wahlordnung

Die bisherige Wahlordnung der Universität Stuttgart vom

8.2.1971 in der Fassung vom 17.8.1971 tritt mit Inkraft-

treten dieser Wahlordnung außer Kraft.

$ 5^ Inkrafttreten

Diese Wahlordnung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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Anlage 1 zur Wahlordnung

der Universität Stuttgart

Beispiel der Sitzverteilung bei der Durchführung der Verhältniswahl
gem. $$ 30 und 31 WO

a) Oberverteilung:

Wahlvorschlag A B C

Zahl der zu be-
setzenden
Sitze: 6

Gesamtstimmenzahl
der Wahlvorschläge 238 485 134

Stimmenzahl geteilt
durch 1 238 (») 485 (1) 134 (5)
M 2 119 242,5 (2) 67

i 3 79,3 161,6 (4) 44,6
" 4 59,5 121,2 (6) 33,5

Zahl der Sitze 1 4 1= 6 Sitze

b) Unterverteilung

Bei der Unterverteilung der auf die Wahlvorschlüge entfallenden
Sitze auf die Bewerber entscheidet die Stimmenzahl der einzelnen

Bewerber. Stellvertreter bzw. Ersatzmitglieder sind die auf den

einzelnen Wahlvorschlágen genannten Bewerber mit den n&amp;üchsthochsten
Stimmenzahlen.
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Anlage 2 zur Wahlordnungnl

der Universität Stuttgart

(Muster)

STIMMZETTEL

für die Wahl zur Fakultät des Fachbereichs Chemie (3)
| der Universität Stuttgart am .... Jan. 1974

Wahlgruppe: Ak. Mittelbau

Bitte beachten:

1.) Bitte tragen Sie die Namen der von Ihnen gewählten

|

| | Kandidaten in Blockschrift ein

| 2.) Jeder Wähler hat Stimmen
3.) Stimmenhäufung ist nicht möglich

Nr. Name

| :
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